
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin    
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt 

 
 

Zu Pkt.               der Tagesordnung 
 
 

Bezirksamtsvorlage 

- zur Beschlussfassung - 

für die Sitzung am Dienstag, dem       .03.2019 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

I. Gegenstand der Vorlage: Beschluss der BVV 
Drucks.-Nr. 0465/XX vom 15.11.2017 
 

  „Einebnung von Grabdenkmalen“ 
   
   
 
 

  

II. Berichterstatterin: Frau Bezirksstadträtin Christiane Heiß 
   
   
   
III. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage 

- Mitteilung zur Kenntnisnahme - an die Bezirksver-
ordnetenversammlung weiterzuleiten. 

   
   
IV. Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
   
   
    
   
V. Rechtsgrundlage: § 36 BezVG 
   
VI. Auswirkungen auf die Gleichstellung der 

Geschlechter 
keine 

   
VII. Haushaltsmäßige/ Personalwirtschaftliche 

Auswirkungen 
keine 

   
VIII. Nachhaltigkeit (s. Anlage)  
   

IX. Mitzeichnung  

Berlin Tempelhof- Schöneberg, den       .03.2019 
 
 
 
 
Christiane Heiß 
Bezirksstadträtin 



DRUCKSACHEN  
DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 
  - XX. Wahlperiode - 

                                                                                                                           .2019 
          Lfd.Nr.: 
          Drucks.Nr. 
 
M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
über den Beschluss der BVV vom 15.11.2017  Drucksache Nr. 0465/XX 
 
Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 15.11.2017 folgenden Beschluss: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung ersucht das Bezirksamt zu prüfen, in welcher Weise 
historisch, regional- oder kulturgeschichtlich bedeutsame Grabstätten auf den städti-
schen Friedhöfen, nach abgelaufenem Nutzungsrecht gesichert werden können. 
  
Des Weiteren wird das Bezirksamt ersucht, Vorschläge zu unterbreiten, wie die ent-
sprechenden Grabstätten identifiziert und ihrer Bedeutsamkeit entsprechend erfasst 
werden können.  
  
Der BVV ist bis Januar 2018 zu berichten. 
 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Grabstätten von Persönlichkeiten, die sich besonders verdient gemacht haben oder deren 
Andenken in der Öffentlichkeit fortlebt, kann das Land Berlin gemäß § 12 Abs. 6 Friedhofs-
gesetz in Verbindung mit den dazu erlassenen Ausführungsvorschriften (AV Ehrengrabstät-
ten) als Ehrengrabstätten anerkennen. Ein Antrag auf Anerkennung einer Ehrengrabstelle 
kann von jedermann bei der Senatskanzlei gestellt werden. Die Senatskanzlei bereitet auf 
Grundlage von Stellungnahmen u.a. von Senatsverwaltungen eine Senatsvorlage vor. Die 
Anerkennung als Ehrengrabstätte beschließt der Senat von Berlin für einen Zeitraum von 
zunächst 20 Jahren. In besonderen Fällen ist eine Verlängerung möglich. Für Ehrenbürger 
gelten besondere Regelungen. 
 
Mit Anerkennung einer Ehrengrabstelle geht die Unterhaltung sowohl auf landeseigenen wie 
auch konfessionellen Friedhöfen in die Aufgabe des Bezirksamtes über. Die Kosten einer 
erstmaligen Herrichtung und Instandsetzung sowie die Nutzungsrechtsentgelte einer Ehren-
grabstelle werden im Rahmen der Basiskorrektur finanziert. Die regelmäßige Pflege erfolgt 
im Rahmen der Budgetierung. Für die Pflege und Unterhaltung der anerkannten Ehrengrab-
stätten steht somit eine Finanzierung zur Verfügung. 
 
Darüber hinausgehende Wünsche, weitere Grabstellen nach anderen Kriterien auch nach 
Ablauf der Nutzungsrechte zu erhalten, kann das Bezirksamt hingegen schon deshalb nicht 
erfüllen, weil es hierfür keine Finanzierung erhält. Die für die Friedhofsunterhaltung zur Ver-
fügung gestellten Mittel dürfen nicht für die Pflege und Unterhaltung von einzelnen Grabstel-
len eingesetzt werden. 
Nach Ablauf der Nutzungsrechte ist es aber möglich, dass auch interessierte Dritte (Vereine, 
sonstige Initiativen oder auch Private) das Nutzungsrecht für einzelne Grabstätten erwerben, 
die sie für erhaltenswert erachten. Über die jeweils ablaufenden Nutzungsrechte informiert 
das Bezirksamt jährlich im Herbst durch Pressemitteilung und Aushänge sowie im Amtsblatt, 
sodass für jedermann die betroffenen Jahrgänge erkennbar sind. 
 



Das Bezirksamt ist weder personell noch fachlich in der Lage, neben dem geregelten Verfah-
ren für Ehrengrabstätten ein Verfahren zu konzipieren und der BVV vorzuschlagen, wie 
Grabstätten, die nicht zu dem Kreis der Ehrengräber gehören, identifiziert und auf Bedeut-
samkeit im Sinne des Beschlusses geprüft und ggf. erhalten werden können. 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den   
 
 
 
 
Angelika Schöttler                                                                   Christiane Heiß 
Bezirksbürgermeisterin                                                           Bezirksstadträtin 
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